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Bekanntmachung der Stadt Düren 
 
 

I. 
13. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt 

Düren vom 26.08.2013 
 
Aufgrund des § 7 Abs. 3 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 
Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 ff, 
SGV NRW 2023) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der 
Rat der Stadt Düren in seiner Sitzung am 15.05.2013 mit 
der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl seiner Mitglieder 
folgende Änderung der Hauptsatzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Die Hauptsatzung der Stadt Düren vom 22.01.2002, zu-
letzt geändert durch die 12. Änderungssatzung vom 
20.12.2012, wird wie folgt geändert: 
 
Die in § 1 und § 3 Abs. 1 der Hauptsatzung als Anlage I 
zur Hauptsatzung der Stadt Düren angeführte topo- 
graphische Karte, die Bestandteil der Hauptsatzung ist, 
wird durch die als Anlage I beigefügte neue Karte ersetzt. 
Diese Karte ist wiederum Bestandteil der Hauptsatzung. 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 21.10.2013 in Kraft. 
 

II. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Die in Artikel 1 dieser Satzung als Anlage I erwähnte 
neue topographische Karte, in welcher die Grenzen des 
Stadtgebietes und der Bezirke markiert sind, ist Bestand-
teil der vorstehenden Satzung und liegt während der 
Dienststunden montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 
12:00 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
im Verwaltungsgebäude der Stadt Düren, 52349 Düren, 
Markt 2, Zimmer 107, zu jedermanns Einsicht aus. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen 
diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Düren vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Düren, den 26.08.2013 
 
 
 
 
Paul Larue 
Bürgermeister 
 
 
___________________________________________ 
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Wahlbekanntmachung der Stadt Düren 
 

1. Am 22.09.2013 findet die Wahl zum 18. Deut-
schen Bundestag statt. Die Wahl dauert von 8.00 
Uhr bis 18.00 Uhr. 

2. Die Stadt Düren ist in 54 allgemeine Wahlbezir-
ke eingeteilt. 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-
berechtigten in der Zeit vom 19.08.2013 bis 
01.09.2013 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
Die neun Briefwahlvorstände treten zur Ermitt-
lung des Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr in 
der Volkshochschule, Violengasse 2, 52349 Dü-
ren, zusammen. 

3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er/sie eingetragen ist. 
Die Wähler/innen haben ihre Wahlbenachrichti-
gung und ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl ab-
gegeben werden. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r 
Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraumes 
einen Stimmzettel ausgehändigt. 
Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine 
Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufen-
der Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem 

Druck die Namen der Bewerber/innen der 
zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter 
Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch dieser, bei ande-
ren Kreiswahlvorschlägen außerdem des 
Kennworts und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers/jeder Bewerberin einen Kreis für 
die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem 
Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
dieser, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Bewerber/innen der zugelassenen Lan-
deslisten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

Der Wähler/Die Wählerin gibt seine/ihre Erst-
stimme in der Weise ab, dass er/sie auf dem lin-
ken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf ande-
re Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Bewerber/welcher Bewerberin sie gelten soll, 
und seine Zweitstimme in der Weise, dass er/sie 
auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blau-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler/von der 
Wählerin in einer Wahlzelle des Wahlraumes 
oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an 
die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
sowie in den Briefwahllokalen sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht alle 
Wahllokale barrierefrei, also behinderten und 
anderen Menschen mit Mobilitätsbeeinträchti-
gung zugänglich sind. Die Barrierefreiheit der 
Wahllokale ist auf der Wahlbenachrichtigung mit 
einem Rollstuhlsymbol bzw. mit einem durchge-
strichenen Rollstuhlsymbol gekennzeichnet. 

5. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, kön-
nen an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag so-
wie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaf-
fen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
(im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahl-
tage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben wer-
den. 

6. Jede/r Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht 
nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 
Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergeb-
nis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches). 

7. In den Wahlbezirken 11.0 (Wahllokal: Grund-
schule St. Arnold, Kleiststraße, 52353 Düren), 
12.0 (Wahllokal: Festhalle Birkesdorf, An der 
Festhalle 3, 52353 Düren) und 16.1 (Wahllokal: 
Altenstube Arbeiterwohlfahrt, Robert-Koch-
Straße 8, 52351 Düren) wird eine repräsentative 
Wahlstatistik durchgeführt. Dabei wird die 
Wahlbeteiligung nach Alter (zehn Geburtsjahr-
gruppen) und Geschlecht sowie die Stimmabga-
be nach Alter (sechs Geburtsjahrgruppen) und 
Geschlecht erfasst. 
Das Verfahren ist im Gesetz über die allgemeine 
und die repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl 
zum Deutschen Bundestag und bei der Wahl der 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus 
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der Bundesrepublik Deutschland (Wahlstatistik-
gesetz – WStatG) vom 21. Mai 1999 (BGBl. I S. 
1023)  zuletzt geändert durch Artikel 1a des Ge-
setzes vom 27. April 2013 (BGBl. I S. 962), ge-
regelt und zugelassen. Das Wahlgeheimnis bleibt 
bei den Erhebungen gewahrt. 

 
Die vorstehende Bekanntmachung wird hiermit veröffent-
licht. 
 
Düren, 30.08.2013 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. Paul Larue 
 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
Herausgeber: Stadt Düren - Der Bürgermeister. Erscheinungsweise: bei Bedarf. 
Das Amtsblatt kann über einen kostenlosen Newsletter auf der Internetseite der Stadt Düren (www.dueren.de/amtsblatt) 
bezogen werden. Es ist gegen ein Entgelt von 1,50 € pro Ausgabe im Bürgerbüro der Stadt Düren (Markt 2, 52349 
Düren) erhältlich. Nachrichtlich erfolgt ein Aushang an der Bekanntmachungstafel neben der Eingangstür des Bürger-
büros am Markt 2 auf der linken Seite an den letzten beiden Glaswänden in Höhe des SB-Centers der Sparkasse (Markt 
2, 52349 Düren). Das Amtsblatt kann außerdem in der Stadtbücherei Düren (Stefan-Schwer-Straße 4 - 6, 52349 Düren) 
eingesehen werden. 
Abonnement über das Hauptamt, Sachgebiet Organisation und IT, Am Ellernbusch 18 - 20, 52355 Düren, Telefon: 
02421 25-2212. Kosten: 40,00 € jährlich (Einzugsermächtigung). Kündigung spätestens bis zum 30. November für den 
1. Januar des folgenden Jahres. 
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